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Allgemeines

Samtliche Lieferungen und Leistungen von Festo — dazu
gehort auch die Uberlassung von Software — erfolgen
ausschlielich zu den folgenden LZB. Davon abweichenden
Bedingungen des Kunden wird hiermit ausdriicklich
widersprochen. Solche Bedingungen verpflichten Festo nur,
wenn Festo sie schriftlich anerkannt hat. Diese LZB gelten
auch dann, wenn Festo eine Lieferung an den Kunden in
Kenntnis seiner entgegenstehenden, zusatzlichen oder
abweichenden Bedingungen ausfiihrt.

Angebot und Lieferung

Vertragsgrundlage und mafigebend fiir den Umfang
derLieferung sind unsere schriftlichen
Auftragsbestdtigungen. Erteilte Bestellungen seitens des
Kunden sind fiir diesen bindend und gelten mit der Vorlage
der Auftragsbestatigung von Festo als angenommen. Bei
Katalogkomponenten gilt diese als rechtzeitig erteilt, wenn
sie gleichzeitig mit der Rechnungsstellung und Lieferung
erfolgt. Bei Angeboten mit zeitlicher Befristung und einer
bestimmten Annahmefrist ist das Angebot maf3gebend, wenn
keine rechtzeitige Auftragsbestatigung vorliegt.
Nebenabreden und Anderungen filhren nur zu einer
Vertragsdanderung, wenn sie von uns schriftlich bestatigt
werden. Konstruktionsanderungen sowie sonstige
Anderungen technischer Daten und Leistungsmerkmale,
soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und zu einem
zumindest gleichwertigen Ergebnis fiihren, behalten wir uns
vor. Die der Angebotsanforderung oder der Bestellung
beigefiigten Unterlagen wie Zeichnungen, Spezifikationen,
Stoffe, Muster, Werkzeuge, Modelle und dergleichen. sind
verbindliche Grundlage fiir die Erstellung und Ausarbeitung
des Festo Angebotes. Nachtrigliche Anderungen hat der
Kunde schriftlich bekanntzugeben. Soweit Festo seinen
Angeboten gleichartige Unterlagen der in vorstehend
genannter Art und Weise beifiigt, sind und bleiben diese
Eigentum von Festo.

2.1 Vertragsschluss in den Festo Onlineshops

Die in unserem Onlineshop angebotenen Waren und
Leistungen stellen noch kein Angebot zum Abschluss eines
Vertrags dar, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe
einer Bestellung. Mit der Bestellung unterbreitet der Kunde
uns ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. Uber
unseren Onlineshop akzeptieren wir lediglich Bestellungen
fir Lieferungen nach Osterreich. Bestellungen die in ein
anderes Land geliefert werden sollen, sind an die jeweilige
Landesvertriebsgesellschaft zu richten. Die Vertragssprache
ist Deutsch. Der Kunde kann den Inhalt seiner Bestellung
jederzeit liber die Bestellhistorie in seinem Kundenkonto des
Festo Onlineshops einsehen. Der vollstandige Vertragstext
wird von Festo gespeichert, ist dem Kunden aber nicht
zuganglich. Der Kunde erhdlt nach Eingang seiner Bestellung
eine Bestellbestdtigung. Diese stellt noch keine Annahme
seiner Bestellung dar, sondern dient lediglich der Information.
Die Bestellung wird erst mit Erteilung einer schriftlichen oder
elektronischen Auftragsbestatigung oder mit Absendung der
Waren verbindlich. Im Falle des Kaufs von Software iber die
App World kommt ein Vertrag durch Bereitstellung der App zur
Nutzung durch den Kunden zustande. Soweit eine
Auftragsbestdtigung erteilt wird und diese offensichtliche
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Irrtiimer, Schreib- oder Rechenfehler enthilt, ist sie fiir Festo
nicht verbindlich.

Preise und Zahlung

Die Preise gelten ab Festo Auslieferungswerk oder dem Festo
Werkslager. Die Preise enthalten nicht die jeweils gesetzlich
giiltige Umsatzsteuer. Bestellungen unter € 50,- Warenwert
werden zum Mindestauftragswert von € 50,- zuziiglich
Umsatzsteuer verrechnet. Dies gilt nicht bei Bestellungen
tiber den Festo Onlineshop. Die Kosten der Versendung und
Verpackung tragt der Kunde. Soweit wir nach der
Verpackungsordnung verpflichtet sind, die zum Transport
und/oder zum  Verkauf verwendeten  Verpackung
zuriickzunehmen, tragt der Kunde die Kosten fiir den
Rucktransport der verwendeten Verpackung und die
angemessenen Kosten ihrer Verwertung oder — soweit dies
moglich und von uns fiir zweckmafBig erachtet wird — die
angemessenen Kosten, die zusatzlich flir eine erneute
Verwendung der Verpackung anfallen. Der Besteller
verpflichtet sich und bestatigt mit Erteilung seines Auftrages
uns gegeniiber, nicht zuriickgesandte Verpackungen der
genannten Art, der nach der Verpackungsordnung
vorgesehenen Verwertung zuzufiihren, uns auf jederzeitiges
Verlangen Auskunft {iber Art und Menge der so der
Verwertung zugefiihrten Verpackungen zu erteilen sowie die
Einhaltung dieser Verpflichtung — auf jederzeitiges Verlangen
schriftlich — zu bestatigen. Wir sind jederzeit berechtigt, uns —
nach Voranmeldung —von der Einhaltung dieser Verpflichtung
vor Ort beim Besteller zu Uberzeugen. Sofern sich die
Grundlagen der Kalkulation &ndern, behalten wir
Preisanpassungen vor. Der Besteller hat alsdann die
Moglichkeit innerhalb einer zehntdgigen Frist vom Vertrag
zurlickzutreten oder den Vertrag zu den gednderten
Bedingungen abzuschlieBen. Der Rechnungsbetrag wird nach
Rechnungsdatum innerhalb von 30 Tagen ohne weitere
Abziige fallig. Montagekosten, Reparaturkosten und Kosten
fir  Produktinformationen sind sofort zahlbar. Die
Zuriickhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen
etwaiger Gegenanspriiche ist nur mit schriftlich anerkannten
oder rechtskrdftig festgestellten Gegenanspriichen des
Kunden zuldssig.

Lieferzeit

Die  Lieferfrist beginnt mit dem  Datum  der
Auftragsbestdtigung und nach Klarung aller technischen und
kommerziellen Details. Der Kunde ist verpflichtet, samtliche
fiir die termingerechte Auftragsdurchfithrung erforderlichen
Beistellungen zu veranlassen. Der Liefertermin st
eingehalten, wenn bis dahin der Liefergegenstand das Festo
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Kunden
mitgeteilt wurde. Bei gehoriger Ankiindigung ist Festo
berechtigt, auch vorfristig zu liefern. Die Lieferfrist verlangert
sich angemessen bei Eintritt von Hindernissen, die auf hthere
Gewalt wie z.B. Malnahmen im Rahmen von Arbeitskampfen,
insbesondere Streik und Aussperrung oder
Naturkatastrophen, behdrdliche Akte, Pandemien
zuriickzufiihren sind. Dies gilt auch, wenn unvorhergesehene
Hindernisse und Umstdnde bei Unterlieferanten eingetreten
sind. Im Falle hoherer Gewalt werden die Pflichten von Festo
so lange ausgesetzt, wie die Wirkung des Ereignisses héherer
Gewalt andauert, zuziiglich einer angemessenen
Wiederanlaufzeit im Anschluss daran. Dauern die Umstande
flir einen Zeitraum ldnger als 90 Tage an, ist Festo zum
Riicktritt vom Vertrag berechtigt. Die Einhaltung der Lieferfrist
setzt die Erfiillung der Vertragspflichten des Kunden voraus.
Verzogert sich der Versand auf Wunsch des Kunden, sind wir



berechtigt, nach einer angemessenen Frist anderweitig Uiber 7  Eigentumsvorbehalt und Zuriickbehaltungsrecht

den Liefergegenstand zu verfiigen oder den Kunden mit
entsprechend verldngerter Frist zu beliefern und
gegebenenfalls entstandene Lagerkosten zu berechnen.

Exportkontrolle

Lieferungen von Produkten (Hardware und/oder Software
und/oder Technologie und die dazugehdrigen Dokumente,
unabhéangig von der Art der Zurverfiigungstellung) sowie
Werk- und Dienstleistungen einschlieBlich technischer
Unterstiitzung aller Art durch Festo an den Kunden
(zusammen "Festo-Leistung" genannt) stehen unter dem
Vorbehalt, dass diese Festo-Leistung nicht nach nationalen
oder internationalen Exportkontrollvorschriften,
insbesondere Embargos oder sonstigen Sanktionen,
verboten ist. Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen
und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen, die fiir die Ausfuhr
und den Versand erforderlich sind. Verzogerungen aufgrund
von Exportpriifungen oder Genehmigungsverfahren lassen
Fristen und Liefertermine entfallen. Werden erforderliche
Genehmigungen nicht erteilt oder ist die Lieferung und
Leistung nicht genehmigungsfahig, gilt der Vertrag
hinsichtlich der betroffenen Teile als nicht geschlossen.

5.2 Festo ist berechtigt, jeden Vertrag iiber Festo-Leistungen

ohne Vorankiindigung zu kiindigen, wenn eine solche
Kiindigung fur Festo erforderlich ist, um nationalen oder
internationalen gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen.

5.3 Im Falle einer Kiindigung gemaf Ziffer 5.2 ist der Kunde von

der Geltendmachung von Schadensersatz oder anderen
Rechten aufgrund der Kiindigung ausgeschlossen.

5.4 Bei der Weitergabe von Festo-Leistungen an Dritte im In- und

Ausland muss der Kunde die jeweils geltenden
Bestimmungen des nationalen und internationalen (Re-
)Exportkontrollrechts beachten. Inshesondere darf der Kunde
keine Festo-Leistungen, (i) die unter den Geltungsbereich der
Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates fallen, direkt oder
indirekt in die Russische Foderation oder fiir die Verwendung
in der Russischen Foderation verkaufen, exportieren oder re-
exportieren und/oder (i) die unter den Geltungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates fallen, direkt oder
indirekt in die Republik Belarus oder fiir die Verwendung in
der Republik Belarus verkaufen, exportieren oder re-
exportieren. Jeder Verstof3 gegen diese Ziffer 5.4 durch den
Kunden stellt eine wesentliche Vertragsverletzung dar, und
Festo ist berechtigt, angemessene Mafsnahmen einzuleiten.
Dariiber hinaus gelten die Ziffer 5.2 und 5.3 entsprechend.

Der Kunde hat Festo unverziiglich iiber etwaige Probleme bei g

der Anwendung diese Ziffer 5.4 zu informieren, einschlieBlich
etwaiger relevanter Aktivitdten von Dritten, die den Zweck
dieser Ziffer 5.4 beeintrdchtigen kdnnten. Der Kunde hat
Festo auf Anforderung umgehend Informationen iiber die
Einhaltung der Verpflichtungen nach dieser Ziffer 5.4 zur
Verfiigung zu stellen.

Gefahriibergang

Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch,
wenn Festo die Anfuhr, auch bei Benutzung eigener Fahrzeuge
und die Aufstellung bernommen hat. Verzogert sich der
Versand durch Umstande, die vom Kunden zu vertreten sind,
so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf
den Kunden tiber. Auf Wunsch des Kunden schlie3t Festo auf
Kosten des Kunden fiir die Sendung eine Versicherung gegen
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschdden
sowie gegen sonstige versicherbare Risiken ab.
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Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung
unserer Forderungen aus der Geschdftsbeziehung mit dem
Kunden unser Eigentum. Die Geltendmachung unserer
Eigentumsvorbehaltsrechte ist nicht als Riicktritt vom Vertrag
anzusehen. Es verbleiben uns vielmehr neben dem Anspruch
auf Herausgabe unseres Eigentums unsere Rechte aus dem
Kaufvertrag, insbesondere auf Ersatz von Schaden und
entgangenem Gewinn. Der Kunde ist zur Weiterverdufierung
der gelieferten Ware widerruflich im Rahmen eines
ordnungsgemadfien Geschéftsbetriebes berechtigt. Der Kunde
tritt uns schon jetzt in Hohe des Wertes der Vorbehalts-ware
alle ihm aus der Weiterverauflerung zustehenden
Forderungen mit Nebenrechten ab. Die abgetretenen
Forderungen dienen zur Sicherung aller Anspriiche nach
Absatz 1. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die
Abtretung Dritten zwecks Zahlung an uns bekannt zu geben
und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte
notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Unterlagen
auszuhandigen. Der uns abgetretene Forderungsanteil hat
Vorrang gegeniiber den {ibrigen Forderungen. Wird unsere
Vorbehaltsware von dem Kunden mit Grundstiicken oder
beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Kunde auch seine
Forderung, die ihm als Vergiitung fiir die Verbindung zusteht,
mit allen Nebenrechten sicherungshalber an uns ab, ohne
dass es weiterer besonderer Erklarungen bedarf. Fiir die Hohe
der abgetretenen Forderung gilt der vorangehende Absatz
entsprechend. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden
Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu
sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen
sind, um mehr als 20% iibersteigt. Zu anderen als den
obengenannten Verfligungen (ber die Vorbehaltsware,
inshesondere zu Verpfandungen oder
Sicherungsiibereignungen, ist der Kunde nicht befugt. Bei
Pfandungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfligungen
durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, auf das Eigentum von
Festo hinzuweisen und Festo unverziiglich zu informieren. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, wird die gesamte Restschuld sofort fillig. In
diesen Féllen sind wir jederzeit berechtigt, die Herausgabe der
Ware zu verlangen und diese beim Kunden abzuholen. Der
Kunde hat dann kein Recht zum Besitz und kann erst bei
vollstandiger Bezahlung die Herausgabe der Ware verlangen.
Ein wie auch immer geartetes Zuriickbehaltungsrecht des
Kunden/Bestellers besteht nicht.

Softwarenutzung

Soweit produktspezifisch nichts anderes vereinbart wird,
erhdlt der Kunde an Software von Festo jeglicher Art und der
dazugehorigen Dokumentation gegen Entgelt ein nicht
ausschlieiliches, nicht (bertragbares und zeitlich nicht
begrenztes Nutzungsrecht auf einem bestimmten bzw. im
Einzelfall festzulegenden Hardware-Produkt. Festo bleibt
Inhaberin des Urheberrechts sowie aller anderen
gewerblichen Schutzrechte. Das Recht Vervielfdltigungen
anzufertigen, ist nur zum Zwecke der Datensicherung
gegeben. Copyright-Vermerke diirfen nicht entfernt werden.
Die Weitergabe an Dritte bedarf unserer schriftlichen
Zustimmung. Bei Uberlassung von Software zum Zwecke der
WeiterverduBerung ist die Anerkennung dieser Bedingungen
durch den Dritten sicherzustellen. Veranderungen sind nicht
gestattet. Bei Verstofy gegen diese Bedingungen hat der
Besteller eine Vertragsstrafe in Hohe des 10fachen des
Auftragswertes zu entrichten. Der Besteller verzichtet bereits
jetzt auf sein Recht, das richterliche MaRigungsrecht in
Anspruch zu nehmen. Diese Vertragsstrafe ist auf einen



eventuellen Schadenersatzanspruch nicht anzurechnen. Die
Software und die dazugehdrige Dokumentation sind auf
Verlangen unverziiglich  herauszugeben. Vorstehende
Bestimmungen gelten nicht fiir eine
kundenspezifisch, auf der Grundlage eines vom Kunden
beigestellten Pflichtenheftes entwickelte Software. Diese im
Rahmen der vertragsmaRig erstellten Komplettsteuerung
entwickelte Software ist von Festo unter Einsatz modularer,
von Festo fiir eine Vielzahl von Anwendungsfillen
geschaffenen Softwarebausteinen (Standard-
Softwaremodule), kundenspezifisch zusammengesetzt und
auf die vertraglichen Leistungserfordernisse angepasst
worden (kundenspezifisches Anwendungsprogramm). Mit der
vollstdndigen  Zahlung des Kaufpreises fiir das
kundenspezifische Anwendungsprogramm {bertragt Festo
dem Kunden hieran das ausschlieBliche, raumlich und zeitlich
unbeschrankte Nutzungsrecht, ohne dass dem Kunden an den
einzelnen, der kundenspezifischen Anpassung
zugrundeliegenden Standard-Softwaremodulen
irgendwelche Rechte, gleich welcher Art, zustehen. Festo
bleibt ungeachtet dieser Bestimmungen berechtigt,
gleichartige, sich aufgrund anderer Aufgabenstellungen
sonstiger Kunden ergebende kundenspezifische
Softwarelésungen zu erstellen und anzubieten. Festo
verbleibt in jedem Fall ein einfaches Nutzungsrecht an der
kundenspezifischen Losung zu innerbetrieblichen Zwecken.

Free and Open Source Software

Die Produkte kdnnen Free und Open Source Software (FOSS)
enthalten. FOSS ist entsprechend der Open Source Definition
der Open Source Initiative (https://opensource.org/osd)
Software, die von den jeweiligen Rechteinhabern an
jedermann zur umfassenden lizenzgebiihrenfreien Nutzung
lizenziert wird und deren Sourcecode verfiigbar ist. Eine
Auflistung der davon betroffenen Software-Komponenten
und der jeweils anwendbaren Lizenzbedingungen sowie
weitergehende Informationen (z.B. zum Erhalt von
Quellcode) werden dem Kunden zusammen mit dem Produkt
ibergeben. Solange der Kunde die FOSS-Komponenten
ausschliefilich intern benutzt, hat der Kunde keine
Lizenzpflichten gegeniiber den Rechteinhabern dieser FOSS-
Komponenten. Der Kunde kann an der verwendeten FOSS
von den jeweiligen Rechteinhabern jedoch zusétzlich ein
einfaches Nutzungsrecht unter den Bedingungen erwerben,
die die dafiir jeweils anwendbaren FOSS-Lizenzen vorsehen.
Jede Nutzung von FOSS auf der Basis dieser FOSS-Lizenzen
und auBerhalb der in den Produkten vorgesehenen
Verwendung geschieht auf eigenes Risiko des Kunden und
ist nicht Gegenstand des Vertragsverhaltnisses mit dem
Lieferanten.

9.2 Dieser Vertrag gilt auch fiir die Produkte, die FOSS enthalten,

9.3

beschranken jedoch nicht die in den FOSS-Lizenzen
gewdhrten Nutzungsrechte und Nutzerfreiheiten. Die FOSS-
Lizenzen gehen diesem Vertrag insoweit vor.

Es ist dem Kunden gestattet, Software-Komponenten, die
vom Lieferanten stammen, fiir den eigenen Gebrauch des
Kunden zu bearbeiten und zur Behebung von Fehlern solcher
Bearbeitungen ein Reverse-Engineering vorzunehmen,
sofern diese Software-Komponenten mit
Programmbibliotheken unter der GNU Lesser General Public
License (LGPL) verlinkt sind. Die Weitergabe der bei dem
Reverse-Engineering gewonnen Informationen und der
bearbeiteten Software ist hingegen nicht gestattet

9.4 Die Gewdhrleistung fiir Mangel der Produkte, die auf einer

Bearbeitung von FOSS beruhen, ist ausgeschlossen. Der
Kunde tragt die Beweislast, dass ein Mangel des Produktes
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auch ohne die Bearbeitung der enthaltenen FOSS
aufgetreten ware.

Gewdhrleistung

Fur Mangel unserer Lieferungen und Leistungen, zu denen
auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zahlt, haftet
Festo wie folgt: Alle Teile oder Leistungen werden
nachgebessert oder neu erbracht, wenn diese innerhalb von
18 Monaten nach Gefahriibergang infolge eines vor
Gefahriibergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter
Ausfiihrung unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit
erheblich eingeschrankt ist. Verschleiteile sind hiervon
ausgeschlossen. Fiir Festo Software iibernehmen wir die
Gewdhr fiir die ordnungsgemdBe Duplizierung. Festo
Software ist nur auf von Festo spezifizierten Hardware-
Produkten ablauffahig und darf nicht anderwartig verwendet
werden. In den Fédllen mangelhafter Software haftet Festo nur
fir solche Mangel, die den Gebrauch der Software
nachweislich beeintrachtigen. Fiir kundenspezifisch erstellte
Software leistet Festo Gewéhr fiir die Ubereinstimmung mit
den im Pflichtenheft, der Auftragsbestatigung, der
Dokumentation oder den gemeinsam festgelegten Arbeits-/
Ablaufbeschreibungen festgeschriebenen Funktions- und
Leistungsmerkmalen. Festo leistet keine Gewdhr fiir die
Fehlerfreiheit der Programme bei deren Einsatz in allen vom
Kunden vorgesehenen Anwendungen, insbesondere nicht fiir
solche, die Festo im Zeitpunkt der Erstellung/Abnahme nicht
bekannt waren oder getestet wurden. Die
Gewahrleistungsfrist fiir kundenspezifische Software betragt
6 Monate und beginnt mit der Abnahme, spatestens jedoch
mit Abschluss der Testphase. Die Gewadhrleistung umfasst die
Fehlerdiagnose sowie die Fehler- und Stérungs-beseitigung,
wenn notwendig vor Ort. Fiir die nachgebesserte Sache oder
das Ersatzstiick bzw. die neu erbrachte Leistung betragt die
Gewahrleistungsfrist 3 Monate. Sie lduft aber mindestens bis
zum Ablauf der urspriinglichen Gewahrleistungsfrist. Die Frist
fiir die Haftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer
der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten
Betriebsunterbrechung verldngert. Die Feststellung von
Mangeln ist uns unverziiglich, spdtestens aber 8 Tage nach
Wareneingang, schriftlich zu melden. Ist die Beanstandung
berechtigt, tragen wir von den unmittelbaren Kosten -
insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt
— die Kosten des Ersatzteiles, des Versandes sowie die
angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, maximal in dem
Umfang, wie diese am Ort des Wohn- oder gewerblichen
Hauptsitzes des Kunden in der Republik Osterreich entstehen
bzw. entstanden waren, maximal wiederum jedoch bis zur
Hohe des Wertes des beanstandeten Teils. Im Ubrigen tragt
der Kunde die Kosten. Der Kunde hat uns die fiir die
Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben. Nur in dringenden Fallen der
Gefdhrdung der Betriebssicherheit und der Abwehr grofer
Schaden, hat der Kunde das Recht, mit vorheriger
Zustimmung von Festo, den Mangel selbst oder durch Dritte
beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen
Kosten zu verlangen. Dies gilt auch fiir den Fall, dass wir mit
der Beseitigung des Mangels in Verzug geraten sind. Weitere
Anspriiche des Kunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz
von Schdden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst
entstanden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn es handelt
sich um Personenschaden. Dieser Haftungsausschluss gilt
nicht bei Vorsatz und bei krass grober Fahrlassigkeit, sowie in
den Féllen in denen das Produkthaftungsgesetz die Haftung
zwingend vorsieht. Fiir Fremderzeugnisse beschrdnkt sich
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unsere Gewdhrleistung auf die Abtretung der entsprechenden
Anspriiche, die uns gegen den Lieferer des
Fremderzeugnisses  zustehen, solange und soweit
Gewadhrleistungsanspriiche gegen unseren Lieferanten noch
bestehen. Wir ibernehmen keine Gewahr fiir Schdden, die aus
folgenden Griinden entstanden sind: ungeeignete und
unsachgemaBe Verwendung bzw. Lagerung, fehlerhafte
Montage durch den Kunden oder Dritte, eigenmachtige
Instandsetzungsversuche und Anderungen, natiirliche
Abnutzung, fehlerhafte oder nachldssige Behandlung,
chemische Einfliisse, elektrische Einflisse etc., auf die wir
keine Einfliisse haben, sowie bei nicht
bestimmungsgemaBem Gebrauch und Nichtbeachtung
unserer  Bedienungsanleitungen und  Katalogblatter,
insbesondere in Bezug auf die Einsatz-bedingungen unserer
Zylinder  (Olungs-Hinweise). AuRerdem erlischt die
Gewadhrleistung, wenn der Kunde oder Dritte ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von Festo und ohne sonstige
Berechtigung (Verzug von Festo bei der Fehlerbeseitigung)
Anderungen an der Steuerung/Software vorgenommen hat,
auch wenn der Fehler in einem nicht gednderten Teil auftritt.
Unsere Angaben zum Liefergegenstand und zum
Verwendungszweck, z.B. tiber Gewicht, Harte,
Gebrauchswerte, Temperaturen etc. stellen lediglich
Beschreibungen bzw. Kenngrélen dar und keine
zugesicherten Eigenschaften. Sie sind unverbindliche
Richtwerte und gelten nur insoweit als zugesichert, als sie
unseren vom Kunden fiir den speziellen Einsatzzweck
erprobten und hierfiir freigegebenen Bemusterungen
entsprechen.  Unerhebliche Abweichungen begriinden
keinerlei Gewadhrleistungsrechte. Obige
Haftungsbeschrankungen gelten entsprechend fir
Beratungen oder Vorschldge sowie etwaige Anspriiche des
Kunden aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten. Die
gesetzliche  Vermutung der Mangelhaftigkeit  wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

Produkte, die nach der Lieferung an den Kunden mit Stoffen,
Substanzen 0.A. in Kontakt  waren, die als
gesundheitsgefdhrdend eingestuft werden kdnnen, miissen
vor der Retoure durch den Kunden fachgerecht
dekontaminiert werden. Solche Produkte diirfen erst nach
Abstimmung mit Festo sowie nach Ubersendung einer
ausgefillten Kontaminationserklarung (abrufbar unter:
https://www.festo.com/net/en-

gb gb/SupportPortal/Files/707453/Kontaminationserklaru

ng DE.pdf) retourniert werden.

Fehlerhafte Produkte und/oder Retourware diirfen nur nach
vorheriger Anmeldung Uber das Festo After Sales Portal
(https://www.festo.com/at/de/my-account/create-
request/) und nach Erhalt einer entsprechenden
Einsendungsaufforderung an Festo retourniert werden, da
andernfalls eine ordnungsgemafe Bearbeitung nicht erfolgen
kann. Der Produktfehler und/oder die Griinde der
beabsichtigten Riicksendung sind dabei konkret und
vollstandig anzugeben. Sofern diese Voraussetzungen nicht
eingehalten werden, hat Festo das Recht, die Annahme zu
verweigern, wobei etwaige daraus entstehende Kosten vom
Kunden zu tragen sind.

Produkte von Festo sind nicht fiir die Verwendung in
sicherheitsrelevanten Anwendungen der Kernenergie
entwickelt und vorgesehen.

Haftung, Unmoglichkeit

Schadenersatzanspriiche gegen uns sind ausgeschlossen, es
sei denn wir haben vorsatzlich oder krass grob fahrldssig
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gehandelt oder es handelt sich um Personenschaden. Soweit
wir dem Grunde nach haften, ist der Schadenersatzanspruch
jedenfalls mit der Hohe des Auftragswerts beschrankt. Auf
jeden Fall ist ein Ersatz fiir indirekte Schdaden und
Folgeschdaden, einschliellich  entgangenen  Gewinns
ausgeschlossen. Fiir Fremderzeugnisse beschrdankt sich
unsere Haftung auf die Abtretung der Anspriiche, die uns
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen, sofern
sich nach dem Produkthaftungsgesetz keine weitergehende
Haftung aus dem Gesichtspunkt der Herstellerhaftung ergibt.
Bei Konstruktionen oder Fertigung nach zwingenden
Vorgaben des Kunden hat uns dieser von etwaigen
Anspriichen Dritter aus Patentrechten oder dergleichen
freizustellen. Fiir den Fall unvorhergesehener Ereignisse im
Sinne der Ziffer 4, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung
oder den Inhalt der Leistung verandern oder auf unseren
Betrieb einwirken und fiir den Fall nachtraglich sich
herausstellender Unméglichkeit der Ausfiihrung, wird der
Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich
nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu ganz, oder
teilweise vom Vertrag zuriickzutreten.

Verjahrung

Alle Anspriiche des Kunden — aus welchem Rechtsgrund auch
immer —verjdhrenin 12 Monaten ab Lieferung bzw. Abnahme,
bei Schaden, die nicht am Vertragsgegenstand entstanden
sind, ab dem Zeitpunkt der Schadigungshandlung und der
Kenntnis bzw. grob fahrldssigen Unkenntnis des Kunden.
Hiervon ausgenommen sind zwingende gesetzliche
Verjahrungsfristen sowie Schdaden aufgrund vorsatzlicher
oder krass grob fahrldssiger Verursachung.

Geheimhaltung

Der Kunde ist verpflichtet, sdamtliche Informationen, Know-
how und andere Geschaftsgeheimnisse im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung des jeweiligen Auftrags streng
vertraulich zu behandeln und ohne ausdriickliche schriftliche
Zustimmung von Festo keine Informationen, Dokumente,
Dokumentationen, Zeichnungen, Skizzen oder sonstige
Unterlagen zu kopieren, an Dritte weiterzugeben oder sonst
zugdnglich zu machen. Festo behandelt Unterlagen des
Kunden ebenfalls vertraulich. Diese
Geheimhaltungsverpflichtungen  bleiben nach
Beendigung des Vertrages aufrecht.

auch

Gerichtsstand

Fir alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhdltnis ist das
Handelsgericht Wien zustédndig, es sei denn es handelt sich
um einen Verbraucher. Wir sind aber auch berechtigt, am
geschaftlichen Hauptsitz des Kunden/Bestellers Klage zu
erheben.

Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhdltnis zwischen uns und dem
Kunden/Besteller findet das Recht der Republik Osterreich
unter Ausschluss aller bi- und/ oder multilateraler Abkommen
betreffend den Kauf beweglicher Sachen, insbesondere unter
Ausschluss des UN-Ubereinkommens iiber Vertrige
betreffend den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980
(CISG) Anwendung.

Compliance

Der Kunde sichert zu, dass er von dem Wertemanagement
(Code of Conduct) von Festo inhaltlich Kenntnis genommen
und seine Fiihrungskrdafte und Mitarbeiter zu dessen


https://www.festo.com/net/en-gb_gb/SupportPortal/Files/707453/Kontaminationserklärung_DE.pdf
https://www.festo.com/net/en-gb_gb/SupportPortal/Files/707453/Kontaminationserklärung_DE.pdf
https://www.festo.com/net/en-gb_gb/SupportPortal/Files/707453/Kontaminationserklärung_DE.pdf
https://www.festo.com/at/de/my-account/create-request/
https://www.festo.com/at/de/my-account/create-request/
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Einhaltung angewiesen hat. Zur Sicherstellung dieses
Wohlverhaltens  verpflichtet sich der Kunde, alle
erforderlichen ~ Mafnahmen  zur  Vermeidung  von
rechtswidrigen Handlungen, insbesondere zulasten von Festo
zu ergreifen. Dabei wird der Kunde in seinem Unternehmen
diejenigen organisatorischen Vorkehrungen treffen, um die
Einhaltung von wertorientierten Verhaltenskodizes durch
seine Arbeitnehmer iiberwachen zu kdnnen, insbesondere
solche, die zur Vermeidung von Korruption und anderen
strafbaren Handlungen erforderlich sind.

Allgemeine Bestimmungen

Miindliche Nebenabreden sind unwirksam, es sei denn, diese
wurden vor oder bei Vertragsschluss schriftlich durch uns
bestatigt. Gegenforderungen des Kunden berechtigen ihn nur
dann zur Aufrechnung, wenn sie rechtskréftig festgestellt oder
unstreitig sind. Sollte eine Bestimmung dieser LZB oder der
getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Giiltigkeit der LZB im Ubrigen
nicht beriihrt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die
unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen
Erfolg moglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. Die
Datenschutzhinweise  konnen auf unserer Website:
https://www.festo.com/at/de/e/datenschutz-id_3479/
eingesehen werden.

Stand Mai2025


https://www.festo.com/at/de/e/datenschutz-id_3479/

